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3.4 Beitragsarten  

Das finanzielle Volumen eines NFS setzt sich aus fünf Beitragsarten zusammen. Sie 
werden alle im NIRA rapportiert. Cash-Beiträge müssen revisionstauglich 
nachgewiesen werden. 
 

Tabelle 2: Definition der Beitragsarten 

Beitragsart Definition 
SNF- Beitrag Hauptbeiträge gemäss NFS-Vertrag sowie Zusatzbeiträge für Karriere- 

und Sondermassnahmen. 
 

Eigenbeitrag 
Heiminstitution 

Mittel, die von der Leitung der Heiminstitution dem NFS zugesprochen 
werden - im Minimum die schriftlich zugesicherten und im Vertrag 
festgehaltenen Beiträge. Sie können in „cash“ und/oder in „in-kind“ 
erbracht werden (siehe 3.3). Der Verwendungszweck von Eigenmitteln 
wird jeweils in den Formularen zu den Strukturmassnahmen und der 
Unterstützung durch die Heiminstitution festgelegt. Vertraglich festge-
legte Cash-Beiträge müssen in cash erbracht werden. 
 

Eigenbeitrag von 
Gruppen 

Mittel, die von den beteiligten Forschergruppen auf Stufe der Projekte 
(und nicht auf Stufe des NFS) eingebracht werden. Diese Mittel können  
x aus internen, universitären Budgets von Forschungsgruppen stammen, 
x über Gelder aus EU-Projekten für Arbeits- und Sachleistungen in den 
NFS eingebracht werden (z.B. wenn ERC Junior-Grantees im NFS 
Projekte leiten) oder  

x Arbeitsleistung in Form von geschätzten Saläranteilen für die Projekt-, 
Gruppen- und Work-Package-Leitungen sein.  
 

Gelder aus anderen SNF- oder KTI-Projekten dürfen nicht als Eigenbeitrag 
oder Drittbeitrag angerechnet werden. KTI-Projekte werden als Output 
erfasst. 

Eigenbeiträge von Gruppen sind immer als in-kind-Beiträge zu erfassen. 
 

Eigenbeitrag 
andere 

Diese Rubrik ist für spezielle Arten von Eigenmitteln vorgesehen. Bitte 
nutzen Sie diese Rubrik nur nach Rücksprache mit dem SNF. Ein 
Beispiel für diese spezielle Beitragsart sind Mittel aus der EU-
Forschungsförderung, welche an den NFS als Programm (nicht an 
spezifische Projekte) vergeben werden. Diese Beiträge werden in der 
Regel als in-kind-Beiträge geleistet (bei klar vorgegebenem Verwen-
dungszweck durch die Geldgeber), in sehr spezifischen Fällen aber auch 
als Cash-Beiträge. 
 

Drittbeitrag Als Dritte gelten Institutionen wie Firmen, Verwaltungsstellen sowie 
Stiftungen oder internationale Organisationen (jedoch nicht der 
Forschungsförderung), die nicht als Vertragspartner im NFS-Vertrag in 
Erscheinung treten. Drittmittel können für den NFS als Ganzes oder für 
klar umrissene Projekte innerhalb des NFS bestimmt sein. Sie können 
entweder in Form von Cash-Beiträgen an den NFS (für Personal- und 
Sachkosten etc.) oder in Form von in-kind-Beiträgen erbracht werden 
(z.B. eigenes Personal, Sachmittel). 
 

  

Esther
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